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B e an t wo r tun g 

1998 jA.B. 
zu J02S/J. 
Präs. am. __ J_.J~.~L1S.15 

der schriftlichen parlament.arischen Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Melter und Genossen (FPÖ), Nr~ 2025/J, vom 
110 April 1975, betreffend Teilzeitbeschäftigung 

\ 

1!~frage: 

1,. Wie hoch war die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Ihrem 
Ressort (einSChließlich den nachgeordneten Dienststellen) 
im JarJXe 1969? 

2 .. Wie hoch 'war diese Zahl im Jahre 19741 

30 Welche Erfahrungen konnten in Ihrem Ressort bisher im. 

Zusammenhang mit der Teilzeitbeschäftigung gesammelt 
werden? 

40 Welche Absichten bestehen. bezüglich der weiteren Entwick­
lung der Teilzeitbeschäftigung in Ihrem Ressort? 

Diese J?ragen möchte ich beantworten. wie folgt: 
',' . 

Grundsätzlichell 

a) Als t1teilzeitbeschäft~gt" im Sinne der Anfrage wurden nur 
jene Bed:i.ensteten gezählt, die in einem ständigen Dienst­
verhältnis zum Bund stehen, nicht aber die volle Wochen­
stundenanzahl beSChäftigt sindo 

b) Zur Schaffung einer einheitlichen Vergleichsbasis wurde 
bei der Beantwortung der Fragen 10 und 20 jeweils der 
10 April als Stichtag angenommeno 
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Im Jahre 1969 waren im Bereich des Bundesministeriums für 
Land- und ]'orsti.iirtschaft 160 Teilzei tbeschäftig"i:ie ange..,. 
stellt .. 

Zu Frage 20: 

Im Jahre 19'74 waren im Ressortbereich 24-2 Personen t;eilzei t­
beschäftigto 

.~u Fi'age k 

Die bishe:t;'."im. Zusammenhang mit der Teilzeitbeschäftigung" 
gewonnenen Erfahrungen zeigen, daß der Einsatz von teil zeit­
.beschäftigten Bediensteten nur in einzelnen Dienstbereichen 
meines Ressorts möglich ist 0 Für alle die$e Fälle kann mit; 
der Einstellung von Vertragsbec1.iensteten 1 deren Dienstrecht 
die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäft.igung vorsieht., das 
Auslangen gefunden werden" 

Zu Frage 40: 

Für die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
stehenden BWldesbediensteten kaYLD. die Einführung einer 
"Teilzeitbeschäftigung 'l aus rechtlichen und personalpcili­
tischen Überlegungen nicht in Eri.vägung gezogen werdeno 
Neben diesen Er\vägungenmuß auch jene Platz greifen, daß 

. . 

sich der öffentliche Dienst nach den Bedürfnissen der öffent­
lichkeit zu richten hat; ein Grundsatz, der bei der Einfüh­
rung von Teilzeitbeschäftigung auch für das öffentlich~recht-

·liche Dienstverhältnis in Frage gestellt werden könnteo 

Der Bundesminister: 
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